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Betrifft

Unterhaltung der Grundstlicke und baulichen Anlagen 2016 im Stadtbezirk Hiltrup, geplante
Instandsetzungsmalnahmen
- Baubeschlisse -

Beratungsfolge

22.10.2015 Bezirksvertretung Minster-Hiltrup Entscheidung

Beschluss:

1) Der Durchflihrung der in Anlage 1 aufgeflihrten Instandsetzungsmafnahmen stadtischer Ge-
baude im Bezirk Minster-Hiltrup (bezirksbezogene Schulen und sonstige Gebaude) fur das
Haushaltsjahr 2016 wird zugestimmt.

2) Die in der Anlage 2 aufgefihrten MalRnahmen (Schulen und sonstige Gebaude mit Uberbezirk-
licher Bedeutung) werden zur Kenntnis genommen.

3) Sofern aus Sicht der Verwaltung oder aus der Sicht der Bezirksvertretung aufgrund neuer
Dringlichkeitserfordernisse bzw. aus finanziellen Griinden von der Auflistung (Anlage 1) abge-
wichen werden soll, ist eine neue Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen o-
der im Laufe des Jahres vorzunehmen.

4) Die in der Anlage 3 aufgefuihrten Instandsetzungsmafnahmen, die voraussichtlich erst ab 2017
ff. bemittelt werden kénnen, werden zur Kenntnis genommen.

5) Die in der Anlage 4 aufgefuhrten, von der Verwaltung identifizierten Standorte / Gebaude mit
hohem Instandhaltungsruckstau werden zur Kenntnis genommen.

Finanzierung/Mittelbereitstellung
Die zur Durchfihrung der oben unter 1) genannten Sachentscheidung erforderlichen Ansatze fir

Aufwand / Auszahlungen stehen vorbehaltlich des Ratsbeschlusses Uber den Haushaltsplan 2016
wie folgt zur Verfigung:
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Auszahlungen
Nr. Bezeichnung HH- | Betrag | Bemerkungen
Jahr | €
Produktgruppe 0801 | Sportentwicklung, Sportan-
lagen und -statten
Investitionsmal}- 0500 | Erneuerung von Sporthal- | 2016 | 120.000 | Sammelposi-
nahme lenbéden tion
Aufwendungen
Nr. Bezeichnung HH-Jahr | Betrag € Bemerkungen
Produktgruppe | 0111 Immobilienmanage-
ment
Teilergebnis- 13 Aufwendungen fur | 2015 39.028.470 | Sammelposi-
plan, Zeile Sach- u. Dienstleis- tion
tungen
Insgesamt: 39.028.470
Befristung
Keine
Begriindung
Vorbemerkung

Die Haushaltsmittel flr die geplanten Malinahmen der Instandhaltung stehen im Teilergebnisplan
der Produktgruppe 0111 unter Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen bzw. im Finanzplan
zur Verfligung.

In der fur das Immobilienmanagement in 2016 veranschlagten Produktgruppe werden grundsatz-
lich alle gebdudebezogenen Aufwendungen fir Gebaudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten
(Steuern, Versicherungen, Gebuhren, Reinigung, etc.), Strom-, Warme- und Wasserkosten aus-
gewiesen.

Unter Berlcksichtigung der bereitgestellten Mittel ist fir geplante Instandsetzungen fiur 2016 ins-
gesamt ein MaRnahmenpaket in Héhe von rd. 5,188 Mio € fur Schulen und fir sonstige Gebaude
zusammengestellt worden. Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dring-
lichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung
gesamtstadtischer Belange und unter Aufwendung der o.g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung
fur Schulen und sonstige Gebaude.

Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen die Mittel
fur den Grundbedarf bereitgestellt, die zur Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Ver-
kehrs- und Funktionsfahigkeit der rd. 470 Standorten mit zugehdrigen Gebauden dienen.

Die Standorte gliedern sich in rd. 100 Schulen, rd. 300 Standorte der ,Daseinsvorsorge“ (iber 30
Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebaude, tber 20 Feuerwehrgebaude, Blicherei-
en, div. Sozialunterkinfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen sowie die Halle Minsterland und die
Stadthalle Hiltrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermégens.
Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in stadt. Eigentum betreut.
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Die Mittelansatze fur den Grundbedarf ergeben sich aus Erfahrungswerten der vergangenen Jah-
re. Aus diesen Mitteln werden alle nicht vorhersehbaren und deshalb nicht planbaren MaRnahmen
realisiert, die kurzfristig und zwingend zur Sicherstellung bzw. Weiterfuhrung der Nutzung der Ge-
baude erforderlich sind (z.B. Beseitigung von Sturm-, Einbruch-, Vandalismusschaden sowie
Rohrbrichen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfallen, defekte Regelungen
etc.).

Dariiber hinaus werden Mittel fiir Wartung und Uberpriifungen fiir die Einhaltung der einschlagigen
technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien vorgehalten.

Zu1)

In der Anlage 1 sind die Mal3nahmen aufgefuhrt, die im Stadtbezirk fur 2016 aus dem gesamtstad-
tischen Bedarfskatalog vorgesehen sind und fur die die Bezirksvertretung fir die Baubeschlussfas-
sung gemafn § 21 Hauptsatzung zustandig ist.

Die Auswahl erfolgt nach fachlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des
ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstadtischer Belange und unter Anwendung der
0.g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung fur Schulen und sonstige Gebaude.

Uber die Héhe der Mittel, die insgesamt fir InstandsetzungsmaRnahmen zur Verfiigung gestellt
werden, entscheidet der Rat im Rahmen der Beschlussfassung Uber die Haushaltssatzung. Inso-
fern steht der Beschluss unter diesem Vorbehalt.

Zu 2)

In der Anlage 2 sind informell die Instandsetzungsmaflnahmen aufgeflihrt, die im Stadtbezirk fur
2016 aus dem gesamtstadtischen Bedarfskatalog vorgesehen sind, jedoch die Zustandigkeit der
Baubeschlisse nicht bei der Bezirksvertretung liegt (Uberbezirkliche Bedeutung).

Die Auswahlkriterien entsprechen den Ausflihrungen wie oben unter Punkt 1 Abs. 2-3 beschrie-
ben.

Zu 3)

Abweichungen vom gesamtstadtisch veranschlagten Bedarfs- und Mallnahmenkatalog durch nicht
vorhersehbare Kostenentwicklungen oder auch durch neue Erkenntnisse im Laufe des Haushalts-
jahres erfordern ggf., dass flr Einzelfalle Modifizierungen oder Verschiebungen z.B. auf das
nachste Haushaltsjahr vorbehalten bleiben miussen. Hierbei wird die Bezirksvertretung, soweit zu-
standig, beteiligt.

Zu 4)

In der Anlage 3 sind die InstandsetzungsmafRnahmen aufgefiihrt, die unter baufachlichen Aspekten
ab 2017 ff. umgesetzt werden sollten. Die konkrete Festlegung der Instandsetzungsmaflinahmen
erfolgt dann zum jeweiligen Haushaltsjahr.

In der Anlage sind alle bisher ermittelten erforderlichen Instandsetzungsmaflnahmen aufgefuhrt.
Diese Aufstellung ist nicht abschlieRend und wird jahrlich fortgeschrieben und erganzt.

Bei diesen Instandsetzungsmafinahmen handelt es sich nur um Bauteilerneuerungen.
Die Bedarfssituation und die Anforderungen Ubersteigen aber nach wie vor die jahrlichen Finanzie-
rungsmaoglichkeiten, so dass ein nicht unerheblicher Nachholbedarf besteht. Nicht alle Anforderun-

gen in der Instandhaltung kénnen deshalb zeit- und bedarfsgerecht finanziert und umgesetzt wer-
den. Zur Vermeidung eines Werteverzehrs sollte es Ziel sein, in den nachsten Jahren ein ange-
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messenes Verhaltnis der finanziellen Mittel fir die damit instand zu haltenden Gebaudeflachen zu
erreichen.

Zu 5)

Mit der Vorlage V/0356/2012 und 1. Erg. - Priorisierung von gebaudebezogenen MalRnahmen -
wurde beschlossen, dass Standorte/Gebaude mit einem sehr hohen Instandhaltungsriickstau iden-
tifiziert und im Instandhaltungsbericht aufgefuhrt werden. Analog sollen diese Standorte/Gebaude
auch in den bezirklichen Vorlagen aufgefuhrt werden.

Mit der Vorlage V/0661/2012 wurde erstmals eine Liste mit entsprechenden Standorten / Gebau-
den im Ausschuss fur Umweltschutz und Bauwesen und im Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen
und Liegenschaften bekannt gegeben.

Mit der vorgenannten Vorlage erfolgte zunachst die Identifizierung der Standorte/Gebaude. Eine
Einschatzung der perspektivischen Entwicklung der Immobilien erfolgt im Rahmen des Flachen-
plans. Entscheidungen zu Sanierungen einzelner Immobilien werden dem Grunde nach angestrebt
und im Rahmen einer durchzuflihrenden Priorisierung zur Finanzierung im stadtischen Haushalt
vorgeschlagen.

In der Anlage 4 sind alle identifizierten Standorte/Gebaude mit einem sehr hohen Instandhaltungs-
ruckstau im Stadtbezirk aufgefuhrt.

gez.
Peck
Stadtrat

Anlagen:

1) MaBnahmen fir das Haushaltsjahr 2016 mit Zustandigkeit Bezirksvertretung
2) Malinahmen flur das Haushaltsjahr 2016 ohne Zustandigkeit Bezirksvertretung
3) Weitere Malinahmen 2017 ff.

4) Identifizierte Standorte/Gebaude mit hohem Instandhaltungsriickstau

V/0795/2015



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

